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Vorwort 

Zielgruppe der niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsleistungen im 
Pflegeversicherungsgesetz sind Pflegebedürftige in häuslicher Pflege, bei denen 
neben dem Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen 
Versorgung ein erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung 
gegeben ist. Dies sind Pflegebedürftige der Pflegestufen I, II und III sowie 
Personen, die einen Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege und 
hauswirtschaftlichen Versorgung haben, der nicht das Ausmaß der Pflegestufe I 
erreicht. 
Dies sind Personen mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistigen 
Behinderungen oder psychischen Erkrankungen, bei denen als Folge der Krankheit 
oder Behinderung Auswirkungen auf die Aktivitäten des täglichen Lebens 
festgestellt haben, die dauerhaft zu einer erheblichen Einschränkung der 
Alltagskompetenz geführt haben. 

Niedrigschwellige Betreuungsangebote sind Angebote, in denen ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer unter fachlicher Anleitung die Betreuung in Gruppen oder 
im häuslichen Bereich übernehmen sowie pflegende Angehörige entlasten und 
beratend unterstützen. Vorrangige Ziele der Betreuungsgruppen sind die 
Schaffung eines sinnvollen Betreuungsangebots sowie die Entlastung der 
pflegenden Angehörigen.  
Diese von der Landesregierung und den Landesverbänden und -vertretungen der 
Pflegekassen geförderten niedrigschwelligen Betreuungsangebote gibt es in 
jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt in Schleswig-Holstein. Derzeit gibt es ca.  
66 Betreuungsangebote mit Hilfen für Pflegebedürftige mit geistigen 
Behinderungen oder psychischen Erkrankungen sowie ca. 144 Betreuungs-
angebote mit Hilfen für Pflegebedürftige mit demenzbedingten 
Fähigkeitsstörungen. 
 
Demenz ist eine gesellschaftliche Herausforderung, dem sich die Gesellschaft als 
Ganzes stellen muss. In Schleswig-Holstein sind zurzeit geschätzt rund 50.000 
Frauen und Männer an Demenz erkrankt1. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
spricht in Ihrer Studie sogar von 52.000 erkrankten Männern und Frauen für 
Schleswig-Holstein2. 

Wir kommen deshalb nicht umhin viele differenzierte zukunftsorientierte 
Versorgungsangebote für eine steigende Anzahl von Demenzerkrankten neu zu 

                                                           

1 Demenzkarte Schleswig-Holstein   http://www.sekeutin.de/uploads/media/Demenzkartekomplett.pdf 
2 Studie der Deutschen Alzheimer Gesellschaft http://www.deutsche-

alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/factsheets/FactSheet01_2012.pdf 
 

http://www.sekeutin.de/uploads/media/Demenzkartekomplett.pdf
http://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/factsheets/FactSheet01_2012.pdf
http://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/factsheets/FactSheet01_2012.pdf
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entwickeln oder auch alte weiterzuentwickeln. In unserer Gesellschaft wächst das 
Bewusstsein, diese Menschen, unsere Eltern und Großeltern, nicht auszugrenzen, 
wegzusperren, sondern ihnen einen Platz mitten im Leben zu sichern. 

Um den vorgenannten demographischen Entwicklung und den Bedürfnissen von 
behinderten Menschen Rechnung zu tragen besteht die Notwendigkeit, 
rechtzeitig und ausreichende bedarfsorientierte Hilfsangebote zu schaffen, um die 
Lebensqualität die pflegebedürftigen Menschen zu verbessern sowie familiäre 
Pflegearrangements zu unterstützen und zu ergänzen. Dabei gewinnt das Element 
der Ehrenamtlichkeit und der Selbsthilfe deutlich an Bedeutung.  
Die Leisten der niedrigschwelligen Betreuungs-und Entlastungsangebote der 
Pflegeversicherung bieten Möglichkeiten von Unterstützung und Entlastung. Die 
Grundlagen hierfür sind in den gesetzlichen Regelungen des SGB XI - §§ 45 a-d  
abzuleiten.  
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Was sind Betreuungsgruppen? 
Die Idee der Betreuungsgruppen existiert seit 1991 und hat ihre Wiege in Stuttgart. Dort hatten 
sich einige pflegende Angehörige aus der „Not heraus“ entschlossen, eine stundenweise 
Betreuung für Demenzkranke anzubieten. Geleitet von einer gerontopsychiatrischen Fachkraft 
und unter Mitarbeit vieler ehrenamtlicher Helfer und Helferinnen sollte möglichst ein 
Betreuungsschlüssel von 1:1 erreicht werden. Noch im Jahr 2001 existierten lediglich ca. 90 
Betreuungsgruppen im gesamten Bundesgebiet. Mittlerweile hat sich die Zahl um ein etliches 
vervielfacht und alleine im Land Schleswig-Holstein gibt es ca. 140 Betreuungsgruppen für 
Menschen mit einer demenziellen Erkrankung und ca. 65 Betreuungsgruppen für Menschen mit 
Behinderung und psychischen Erkrankungen 
 

Ziele der Betreuungsgruppe 
Vorrangiges Ziel der Betreuungsgruppen ist die Entlastung der pflegenden Angehörigen.  
Sie wissen den Erkrankten in guten Händen und haben gleichzeitig einige Stunden Zeit für sich 
selbst, ohne auf den zu Pflegenden Rücksicht nehmen zu müssen. Zudem können Angehörige 
unter Umständen Erfahrungen sammeln, wie andere Mitbetroffene mit der Erkrankung 
umgehen und so neue Umgangs- und Betreuungsformen kennen lernen. Sie haben über die 
Gruppe zudem die Chance, neue Kontaktmöglichkeiten und Ansprechpartnerinnen und -partner 
kennen zu lernen, die häufig in einer ähnlichen Situation leben. Optimalerweise schafft die - 
häufig erste - Inanspruchnahme fremder Hilfe in der Betreuungsgruppe die Basis für die 
Annahme weitergehender Hilfen. 
Die intensive Betreuung in niedrigschwelligen Betreuungsgruppen soll i.d.R. durch 
ehrenamtliches Engagement ermöglicht werden. 
 

Was heißt „niedrigschwellig“? 
Niedrigschwellig bedeutet, leichte Zugangsmöglichkeiten zu schaffen. Konkret heißt das, das 
Angebot sollte wohnortnah sein, niedrige Kosten verursachen und ohne aufwändige 
Formalitäten in Anspruch genommen werden können. Die Möglichkeit eines ergänzenden 
Fahrdienstes entspricht ebenfalls diesem Prinzip. Die Praxis zeigt, dass Fahrdienste ein 
wichtiges Element sind, damit die betroffenen Menschen  die Gruppen besuchen können.  
 

Was bedeutet „qualitätsgesichert“? 
Niedrigschwellige Betreuungsangebote unterliegen bestimmten Qualitätskriterien: 
 
►Die Leitung und Betreuung:  Die professionelle Leitung von Betreuungsgruppen durch eine 
Fachkraft mit pflegerischer, psychiatrischer, gerontopsychiatrischer oder heilpädagogischer 
Erfahrung, unterstützt durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ist eines der wichtigsten 
Qualitätskriterien. Das Verhältnis für eine qualitätsgesicherte Betreuung sollte mindestens 1:2 
betragen, in Ausnahmefällen 1:3. Eine 1:1 Betreuung wäre optimal.  
Der Fachkraft obliegt neben der organisatorischen und inhaltlichen Verantwortung auch die 
Anleitung der Ehrenamtlichen. Eine Vor- und Nachbereitungszeit – u.a. zur Vorbesprechung und 
Reflexion – sollte eingeplant werden. 
►Die Versicherungen:  Entsprechende Haftpflicht- und Berufsunfallversicherungen für die 
Betreuer sind zwingend erforderlich. 
►Der Betreuungsumfang:  Betreuungsgruppen sollten in der Regel 1x pro Woche stattfinden, 
mindestens aber 14-tägig. Die Betreuungszeit sollte wenigstens 3 Stunden betragen, um den 
gewünschten Entlastungseffekt für die Angehörigen spürbar werden zu lassen. 
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►Die Räumlichkeiten: Auch an den Veranstaltungsraum sind Bedingungen geknüpft. Er sollte 
groß genug sein für motorisch unruhige Gäste und zudem unterschiedliche Aktivitäten 
ermöglichen. Ausreichende Helligkeit, behindertengerechte Zugänge und Sanitärausstattung 
sind dringend erforderlich. Eine Küchennutzung wäre wünschenswert. Ein Garten oder die 
Möglichkeit für ungefährdete „Draußen-Aktivitäten“ wäre optimal.  
►Die Arbeitsmaterialien: Betreuungsgruppen brauchen eine Grundausstattung an 
Arbeitsmaterialien für die Beschäftigung und Aktivierung. Diese kann selbstverständlich nach 
und nach, immer an den Wünschen und der Biografie der Besucher orientiert, entstehen. 
 
Im Vordergrund sollen Entspannung, Freude und Wohlbefinden für Besucher und Mitarbeiter 
und keine „therapeutische Akrobatik“ stehen!  
 

Wie baue ich eine Betreuungsgruppe auf? 
Mit einer Vorlaufzeit von etwa einem halben Jahr lässt sich eine Betreuungsgruppe in der Regel 
gut einrichten. In dieser Zeit können Kontakte zu verschiedenen Multiplikatoren 
aufgenommen werden, z.B. mit Angehörigengruppen, Beratungsstellen, Ärzten, ambulanten 
Diensten oder bereits bestehenden Gruppen. Adäquate Öffentlichkeitsarbeit und die 
vorgegebene Schulung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern (die lt. 
Betreuungsangebotsverordnung Schleswig-Holstein mindestens 20 Stunden und bestimmte 
Inhalte umfassen muss), sollte in diesem Zeitraum erfolgen. Der Aufbau erster Kontakte zu 
Interessenten ist in dieser Phase ebenfalls sinnvoll und hilft, den Start zu erleichtern. 
 
Der nächste Schritt ist die Suche nach einer Fachkraft. Diese muss über eine pflegerische, 
psychiatrische, psychologische, pädagogische, gerontopsychiatrische, heilpädagogische oder 
hauswirtschaftliche Qualifikation und Erfahrungen verfügen und ein spezifisches Wissen über 
die Krankheitsbilder sowie entsprechende Beschäftigungs-, Umgangs- und 
Kommunikationsformen haben. Neben Pflegefachkräften kommen so z.B. auch 
Sozialpädagogen, Psychologen, Heilerzieher, Musiktherapeuten oder ähnliche Berufsgruppen in 
Frage. Erfahrungen in der Leitung von Gruppen wären wünschenswert. 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden Sie in Angehörigengruppen, über 
Freiwilligenforen oder durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen in regionalen 

Nachrichtenblättern usw.). Die Suche gestaltet sich nicht immer leicht, da im sozialen Bereich 
die Nachfrage nach ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern immer größer geworden ist. 
Soweit Sie noch ehrenamtliche Hilfe benötigen, starten Sie folglich ihre Suche rechtzeitig und 
stellen Sie dabei die Möglichkeit einer umfassenden und kostenlosen Schulung und Begleitung 
in den Vordergrund. Machen Sie insbesondere den persönlichen Gewinn dieser Arbeit 
transparent 
In der Regel sollen die ehrenamtlichen Heferinnen und Helfer in der niedrigschwelligen 
Betreuung eine Aufwandsentschädigung (zwischen 3,50 € und 5,00 €) erhalten. Bei geförderten 
Betreuungsgruppen darf aber 5,-- €  in der Stunde nicht überschritten werden. 

Bezüglich der Räumlichkeiten sollten sie versuchen – falls keine eigenen, den 
Qualitätsanforderungen entsprechenden Räume vorhanden sind –Kooperationspartner zu 
finden. Kirchengemeinden, Kommunen oder Träger der Wohlfahrtspflege können hier erste 
Ansprechpartner sein. 
 



 

 

Informationen zum Aufbau von niedrigschwelligen Betreuungsgruppen im Land Schleswig-Holstein 7 

Die Grundausstattung an Arbeits- und Beschäftigungsmaterialien sollte die Bereiche 
Aktivierung, Musik und Bewegung umfassen. Dabei können Sie mit relativ wenig Material 
starten und dieses – abgestimmt auf die Besucher – ergänzen.  
 

 
Besonders in ländlichen Gebieten ist die Einrichtung eines Fahrdienstes von großer Bedeutung, 
aber auch für kürzere Wege zu empfehlen, da viele pflegende Angehörige nicht über ein Auto 
verfügen. Bereits bestehende Betreuungsgruppen berichten von Erfahrungen, wonach Gruppen 
mit Fahrdienst wesentlich schneller wachsen als ohne. Kooperationen auf diesem Gebiet mit 
Kirchengemeinden, Fuhr- und Taxiunternehmen, Wohlfahrtsverbänden oder privaten Firmen 
sind hilfreich und sollten angestrebt werden (nicht zuletzt, um hier die Kosten in einem 
akzeptablen Bereich zu halten). 
 
Wenn die organisatorischen sowie inhaltlichen Voraussetzungen und Bedingungen erfüllt sind, 
sollte die Öffentlichkeit über das neue Angebot informiert werden. Eine Pressekonferenz 
und/oder öffentliche Auftaktveranstaltung sowie eine Ankündigung  in den lokalen Medien 
haben sich bewährt. In Frage kommende Multiplikatoren wie Apotheker, Ärzte, politische 
Vertreter, Mitarbeiter von Beratungsstellen, usw. sollten dabei persönlich eingeladen werden. 
Weisen Sie weiterhin alle in Frage kommenden Multiplikatoren auf das Angebot hin und stellen 
Sie ihr Konzept persönlich vor, damit diese motiviert sind, das Betreuungsangebot 
weiterzugeben. 
Die Erstellung eines ansprechenden und informativen Faltblattes ermöglicht es, das Angebot 
auszulegen und wiederkehrend darauf aufmerksam zu machen. Zudem ist es sinnvoll, das 
Angebot bei lokalen Veranstaltungen zu den Themen Gesundheit, Alter usw. vorzustellen und 
bekannt zu machen. 
 
 
 

Wo kann ich mir Hilfe oder weitere Informationen zu 
niedrigschwelligen Betreuungsangeboten holen? 
 

  
Kompetenzzentrum Demenz Schleswig-Holstein 
Alter Kirchenweg 33-41 
22844 Norderstedt 
Tel. 040/60926420 
Fax 040/30857986 
e-mail: info@demenz-sh.de 
www.demenz-sh.de 
wir sind auch bei Facebook:  
http://www.facebook.com/KompetenzzentrumDemenz 
 

mailto:info@demenz-sh.de
http://www.demenz-sh.de/
http://www.facebook.com/KompetenzzentrumDemenz
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Wie werden Betreuungsgruppen anerkannt und finanziert? 

Es besteht die Möglichkeit für pflegebedürftige Menschen Leistungen im Rahmen der 

Pflegeversicherung (SGB XI) für niedrigschwellige Betreuungsangebote (§§ 45a-d SGB XI) zu 

erhalten. Versicherte, die die Voraussetzungen erfüllen, können je nach Umfang des 

Betreuungsbedarfs zusätzliche Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen. Die Kosten hierfür 

werden ersetzt, höchstens jedoch 104 Euro monatlich (Grundbetrag) oder 208 Euro monatlich 

(erhöhter Betrag)3. Die Höhe des jeweiligen Anspruchs wird von der Pflegekasse im Einzelfall 

festgelegt und dem Versicherten mitgeteilt. Aus dem zur Verfügung gestellten Betrag der 

Pflegekasse kann sich der Versicherte dann seinen Beitrag für eine Betreuungsgruppe 

finanzieren.  

Damit das Betreuungsangebot mit den Pflegekassen abgerechnet werden kann, muss das 

Angebot nach der Betreuungsangebotsverordnung des Landes Schleswig Holstein anerkannt 

werden. Die Anerkennung muss beantragt werden beim Landesamt für Soziale Dienste (LAsD). 

 

1) Anerkennungsvoraussetzungen für niedrigschwellige Betreuungsangebote sind: 

 Die Vorlage eines Konzeptes mit Angaben über die Zielgruppe, die Art und den 

 Umfang der Betreuung, die Qualifikation der eingesetzten Betreuungskräfte, das 

 zahlenmäßige Betreuungsverhältnis und das geforderte Entgelt. 

 Die Gewährleistung einer kontinuierlichen fachlichen Anleitung, Begleitung, 

 Unterstützung, Schulung und Fortbildung der Betreuungspersonen durch eine 

 Fachkraft mit psychiatrischer, gerontopsychiatrischer oder heilpädagogischer 

 Erfahrung. 

 Der Nachweis einer nach Art, Umfang und Zeitpunkt auf das jeweilige 

 Betreuungsangebot ausgerichteten angemessenen Schulung der Helferinnen und 

 Helfer von mindestens 20 Stunden (siehe Anlage 1). 

 Der Nachweis eines angemessenen Versicherungsschutzes für Schäden, die die 

 Betreuungspersonen im Rahmen ihrer Betreuungstätigkeit verursachen oder 

 erleiden (siehe Anlage 2) 

 Bei Gruppenbetreuungen der Nachweis über angemessene Räumlichkeiten. 

 Die Verpflichtung, der anerkennenden Behörde jährlich einen formularmäßigen 

 Tätigkeitsbericht über das Vorjahr vorzulegen, der insbesondere Auskunft über 

 Art und Zahl der übernommenen Betreuungen, der eingesetzten Kräfte sowie 

 über Art und Umfang der Fortbildung und Begleitung der Helferinnen und Helfer 

 gibt. Für finanziell geförderte niedrigschwellige Betreuungsangebote ist ein 

 besonderer Verwendungsnachweis dem Landesamt für soziale Dienste 

 vorzulegen. 

Weitere Einzelheiten und Informationen sind der aktuellen 

Betreuungsangebotsverordnung zu entnehmen  

 

                                                           

3 Ab dem 1.1.2017 gilt ein einheitlicher Betrag von 125,00 Euro 
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2) Die Betreuungsangebote sollen niedrigschwellig sein; d.h. mit geringen 

organisatorischen und finanziellen Aufwand in Anspruch zu nehmen sein. Die Höhe des 

Teilnahmebeitrags soll dabei angemessen sein. Es kann als angemessen betrachtet 

werden, den Teilnehmern einen Beitrag von ca. 5,-- bis max. 17,-- € pro Stunde (ca. 3 

Std.) zu berechnen. Zu bedenken ist: Je geringer die Kosten für ein Betreuungsangebot 

kalkuliert werden können, desto mehr kann sich der Versicherte dafür leisten ohne 

weitere private Mittel einzusetzen. Die Teilnehmer des Betreuungsangebotes können 

dann die Kosten mit ihren jeweiligen Kassen über die Pflegeversicherung abrechnen.  

 

3) Weitere Möglichkeiten der Finanzierung oder Kostensenkung bestehen durch 

Kooperationen, Spenden (z.B. durch ortsansässige Firmen, Pharmafirmen), 

Spendenaktionen (z.B. in Zusammenarbeit mit der regionalen Presse) oder 

Benefizveranstaltungen. 

 

4) Die Schulungen der ehrenamtlichen Mitarbeiter können ebenfalls über die 

Pflegeversicherung (§ 45 SGB XI „...Schulung von Angehörigen und ehrenamtlich 

Interessierten“) mit der betreffenden Pflegekasse des ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfer abgerechnet werden.  

 

5) Eine Förderung von Betreuungsgruppen kann im Rahmen der Verordnung zur 

Anerkennung und Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote beantragt werden 

Betreuungsangebotsverordnung –AföVO). Voraussetzung für die Förderung ist zunächst 

die Anerkennung eines niedrigschwelligen Betreuungsangebots durch das Landesamt 

für Soziale Dienste (LAsD) im Land Schleswig-Holstein. Durch eine Anerkennung des 

Angebotes besteht kein automatischer Anspruch auf Förderung. 

 

Die Richtlinie zur Förderung der Niedrigschwelligen Angebote regelt die 

Voraussetzungen, Bedingungen und die Höhe der Förderung. Gefördert werden können 

regelmäßig stattfindende Betreuungsangebote für in der Regel für 4-12 Menschen. Bei 

Neugründungen beträgt die Mindestteilnehmerzahl für eine mögliche Förderung im 

ersten Jahr mindestens 3 Teilnehmer.  

Die Anträge zur Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote können beim LAsD 

ganzjährig aber spätestens bis zum 30.November für eine Förderung im darauf 

folgenden Jahr eingereicht werden. Wird ein Antrag auf Förderung im laufenden Jahr 

gestellt, kann die Förderung anteilig erfolgen. Das Landesamt für soziale Dienste erteilt 

gemäß Haushaltslage nach Herstellung des Einvernehmens mit den Pflegekassen einen 

Förderbescheid. Die Zahlung der jeweils hälftigen Finanzierungsanteile vom Land und 

dem Spitzenverband der Pflegekasse erfolgt jeweils getrennt.  

Anträge auf Anerkennung und Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote müssen 
schriftlich gestellt werden beim: 
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Landesamt für soziale Dienste des Landes Schleswig-Holstein  
Postfach 1969; 
24509 Neumünster 
 
Landesamt für soziale Dienste 
http://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/LASD/Aufgaben/NiedrigschwelligeBetreuungsangebote/Niedrigschwell
igeBetreuungsangeboteHauptartikel.html 

 
Erstantrag 
http://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz_erstAntrag45cS
GBXI.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
 
Betreuungsangebotsverordnung 
http://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz_BetreuungsVO.
pdf?__blob=publicationFile&v=3 
 
Förderrichtlinie 
http://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz_RiliDurchfuerhu
ng45aSGBXI.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
 
Verwendungsnachweis / Tätigkeitsbericht 
http://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz_verwendnachw
NiedrigschwelligesAngebot.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
 
Informationen Demenz  
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz.html 
 

  

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz_erstAntrag45cSGBXI.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz_erstAntrag45cSGBXI.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz_erstAntrag45cSGBXI.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz_BetreuungsVO.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz_BetreuungsVO.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz_BetreuungsVO.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz_RiliDurchfuerhung45aSGBXI.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz_RiliDurchfuerhung45aSGBXI.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz_RiliDurchfuerhung45aSGBXI.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz_verwendnachwNiedrigschwelligesAngebot.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz_verwendnachwNiedrigschwelligesAngebot.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz_verwendnachwNiedrigschwelligesAngebot.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/pflege_PflegeUndBegleitung_Demenz.html
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Anlagen: 
 

Anlage 1: Versicherungsschutz 
 

Anlage 2: Muster Kostenübernahme der Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nach § 45 SGB XI 

 
 
Menschen mit Demenz 
 
Anlage 3: Beispiel  für eine angemessene Schulung der ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfer von mindestens 20 Stunden für Menschen mit Demenz. 

Anlage 4: Anmerkungen zur „Milieutherapie“ und zum „Umgang mit demenziell   
  erkrankten Menschen“ 
 
Anlage 5: Das therapeutische Arbeitskonzept – Wie kann ein Betreuungsnachmittag 

gestaltet werden? 

 

 

Menschen mit einer Behinderung oder einer psychischen Erkrankung 

 

Anlage 6: Beispiel für einen Nachweis einer nach Art, Umfang und Zeitpunkt auf das 
jeweilige Betreuungsangebot ausgerichteten angemessenen Schulung der 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer von mindestens 20 Stunden für 
Menschen mit einer Behinderung oder einer psychischen Erkrankung 

 

Anlage 7: Leitbilder und Haltungen zum Umgang mit Menschen mit Behinderung 
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Anlage 1 
 

Versicherungsschutz 
 
 
Die Anbieter und Träger von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten müssen das mit der 
ehrenamtlichen Tätigkeit verbundene Risiko durch entsprechende Versicherungen abdecken. 
Oft sind diese schon vorhanden und das Risiko über die VBG 
(Verwaltungsberufsgenossenschaft) oder BGW (Berufsgenossenschaft)  Pappelallee 35/37, 
22089 Hamburg gedeckt. 
 
Die nachfolgende Übersicht zeigt beispielhaft, welche möglichen Versicherungen sinnvoll sein 
könnten, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 

 Personenschäden Sachschäden  Vermögensschäden 

 
Schäden, die 
ehrenamtliche 
Person selbst 
erleidet 

Unfallversicherung 
Rechtsschutzversicherung 
Berufsunfallversicherung 

Betriebshaftpflichtversicherung 
Dienstreisekaskoversicherung 
Rechtschutzversicherung 

Rabattverlustversicherung 
durch Fahrten mit 
Privatfahrzeugen 
Rechtschutzversicherung 

Schäden, die 
ehrenamtliche 
Person 
anderen 
zufügt 

Betriebshaftpflichtversicherung 
 

Betriebshaftpflichtversicherung 
Kraftfahrzeughaftpflicht des 
Fahrzeughalters 

Vermögensschadenhaftpflicht 

Schäden, die e 
ehrenamtliche 
Person einer 
Einrichtung 
zufügt 

 Feuer-, Leitungswasser-, 
Sturmversicherung, 
Elektronikversicherung 
Kaskoversicherung von 
Dienstfahrzeugen 

Vermögensschadenhaftpflicht 
 

    

 

Eine hilfreiche Broschüre zu diesem Thema heißt „Mit Sicherheit freiwillig engagiert – 
Versicherungsschutz im Ehrenamt“ der VBG/Verwaltungsberufsgenossenschaft und der 
Akademie Bruderhilfe-Familienfürsorge.  
 
Zu beziehen über:  Die Akademie Bruderhilfe-Familienfürsorge 
    Kölnische Str. 108-112 
    34119 Kassel 
    Tel.: 0561/7881-397 
    Fax: 0561/7881-714 
oder unter: www.vrk.de/content/dam/vrk/pdf/zielgruppe/kirchliches-ehrenamt.pdf 
 
oder unter: Unfallkasse Nord  
www.uk-nord.de/fileadmin/user_upload/Ehrenamt_HH_SH_Endfass_Sept_09.pdf 
 
oder unter Bundesministerium :  www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-
Publikationen/a329-unfallversichert-im-engagement.pdf?__blob=publicationFile 
  

http://www.vrk.de/content/dam/vrk/pdf/zielgruppe/kirchliches-ehrenamt.pdf
http://www.uk-nord.de/fileadmin/user_upload/Ehrenamt_HH_SH_Endfass_Sept_09.pdf
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a329-unfallversichert-im-engagement.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a329-unfallversichert-im-engagement.pdf?__blob=publicationFile
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Anlage 2 

 
 
 

Muster 
Antrag auf Kostenübernahme der Schulung  

 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

An die Pflegekasse des Teilnehmers 
 
 
 
 
 

22. Februar 2016 
 

Rechnung 
 
 
Kostenübernahme zur Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach  
§ 45 SGB XI 
.... 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei erhalten Sie einen Teilnehmerbogen von .... an einem Kurs zur Schulung ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Betreuungsgruppen im Rahmen niedrigschwelliger 
Angebote nach dem Pflegeleistungsergänzungsgesetz. 
 
Gemäß § 45 SGB XI bitten wir um Kostenübernahme der Kursgebühr in Höhe von 
 

120,00 € 
 
und um Überweisung auf unten stehendes Konto. 
 
 
Der Kurs wurde von uns durchgeführt und umfasste insgesamt 20 Unterrichtsstunden im 
Zeitraum vom 11. Januar bis 24. Februar 2012. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
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Anlage 3 
 
 

Anlage: Inhalte der Schulung 
 

Beispiel einer angemessen Schulung ehrenamtlicher Helfer 

Demenz 

 

Umfang mindestens 20 Unterrichtsstunden 
 

 Einführung in die Fortbildungsreihe; Kennen lernen der Teilnehmer und ihrer Motivation 
 

 Krankheitsbild Demenz; Symptome, Verlauf, Ursachen und Erscheinungsformen 
 

 Demenzkranke verstehen 
 Auswirkungen auf Verhalten und Erleben der Betroffenen 
 Auswirkungen auf Familie und Umfeld 

 

 Hilfreiche Umgangsformen 
 Einstellung und Haltung der Betreuenden 
 Kommunikation 
 Bedeutung der Biografie 

 

 Beschäftigung und Alltagsgestaltung 
 Die 10-Minuten-Aktivierung 
 Einfache Spiele und Beschäftigungen 

 

 Pflegerische Grundlagen 
 

 Umgang mit schwierigem Verhalten 
 Hilfreiche Reaktionsweisen in problematischen Situationen 

 

 Situation der pflegenden Angehörigen; Rechtliche Aspekte für Helfer/innen; Rückblick 
und Ausblick 

 
 
Wenn machbar, wäre die Möglichkeit der Hospitation in bereits bestehenden 
Betreuungsgruppen eine hilfreiche Begleitung zur Schulungsmaßnahme.  
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Anlage 4 
 

Anmerkungen zur Milieutherapie für Menschen mit Demenz 
 

 
Bei der milieutherapeutischen Arbeit mit Menschen mit Demenz sind im Allgemeinen vier 
wesentliche Gesichtspunkte zu beachten. 
 
 materielle (räumlich-sachliche-atmosphärische) Gesichtspunkte 
 organisatorische Gesichtspunkte der Betreuungsarbeit 
 Wahrnehmung, Einstellung und Wissen der Betreuer 
 der Umgang mit den Erkrankten 
 
Einige beachtenswerte Punkte bei der Arbeit mit Betreuungsgruppen sind in diesem 
Zusammenhang z.B.: 
 

zu 1.) Helle, freundliche Räume, barrierefrei und ohne Stolperfallen; ausreichend beleuchtet, 
möglichst keine grellen Wandfarben; ausreichend Sitzgelegenheiten, auch zum Ausruhen; 
einfacher Zugang zu Toilettenräumen; keine überheizten Räume (Temperaturen über 23C° 
fördern die Aggressionsbereitschaft); angenehme Düfte, keine ständige Musik im Hintergrund. 
 
zu 2.) Im Mittelpunkt stehen hier die psychischen und körperlichen Bedürfnisse der 
Erkrankten; Einbeziehung der Angehörigen; Strukturierung der Betreuungszeiten. 
 
zu 3.) Empathie, Wertschätzung und Echtheit als Fähigkeiten der Betreuer; Offenheit für 
verschiedene therapeutische Ansätze;  Einlassen auf die Individualität des Erkrankten und 
Akzeptanz dieser; offene, neugierige Grundhaltung; das „Ertragenkönnen“ von Momenten 
eigener Ratlosigkeit;  gute Beobachtungsgabe; kein Helfersyndrom; Möglichkeiten der 
Selbstpflege z.B. Fallgespräche, Supervision. 
 
zu 4.) Grundlage Biografiearbeit; Ziel der Betreuung soll sein, ein Sicherheitsgefühl zu 
vermitteln, Vertrautheit, keine Überforderung oder Korrekturen; angemessene Kommunikation 
(nonverbal, verbal, flüstern, Dialekt); gemeinsames Lachen; Aktivitäten mit den Zielen: Erhalt 
der Kompetenzen, Förderung des Selbstwertgefühls, verbunden damit eine Erhöhung der 
Lebensqualität und Lebensfreude; Bei Aktivitäten vorhandene Ressourcen nutzen, 
Wiederholungen sind sinnvoll und angenehm, Tagesform beachten, Aktivitäten aus dem 
Alltagsgeschehen mit einbeziehen; nicht das Ergebnis einer Aktivität ist wichtig, sondern das 
Erlebnis, das Leben im Hier und Jetzt; konkrete Anweisungen geben, Gesagtes mit 
Gegenständen oder Gestik verdeutlichen; Entschleunigung. 
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Literaturhinweis: Milieutheraphie – Ein Konzept zur Betreuung demenziell Erkrankter; Swen Staack; Vincentz-Network, Hannover, 2004 

 
Hinweise zum Umgang mit dementiell Erkrankten 
 
Ziel bei der Betreuung ist es, ein größtmögliches Sicherheitsgefühl zu vermitteln und eine 
möglichst selbständige Lebensführung in einer entspannten Atmosphäre, frei von 
Überforderung, Bevormundung und Korrekturen zu gewährleisten. 
In erster Linie basiert der Umgang auf den Grundlagen der Biografie. Vertrautheit (Sicherheit) 
gilt als oberstes Prinzip und ist der Ausgangspunkt vor allen anderen Interventionen. Im 
Vordergrund sollte eine angemessene Unterstützung bei der Verrichtung alltäglicher Dinge und 
eine Aktivierung durch Übernahme von Alltagsaktivitäten stehen. Die Motto heißt: „Leben statt 
therapeutischer Akrobatik“. 
 
Zu beachten ist, dass Kommunikation nur zu 10 % aus verbaler und zu 90 % aus nonverbaler 
Kommunikation besteht. Berührungsbetonte Kontakte rücken somit in den Vordergrund. 
Verbale Aussagen sind mit Blicken und Berührungen zu unterstützen. “Touching statt talking“ 
heißt hier die Devise. 
 
Einige allgemeine Grundlagen im Umgang mit dementiell Erkrankten: 
 

 Betreuer sollten sich in die Erlebniswelt der Erkrankten einfühlen – ihr Verhalten ist logisch. 

 Als Betreuungsperson sollte ich mir stets des Verlustes des Kurzzeitgedächtnis und in 
zunehmenden Maße des Langzeitgedächtnis des Erkrankten bewusst sein. 

 Betreuungspersonen sollten „Lotsen“ durch die verwirrende Realität für den Erkrankten sein. 

 Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen. 

 Den Mensch mit Demenz nicht in speziell hergestellten Trainingssituationen an seine 
kognitiven Leistungsgrenzen führen. 

 Dem Erkrankten Zeit geben zum Verstehen und zum Ausführen einer Tätigkeit, sich auf den 
verlangsamten Zeittakt der Kranken einstellen. 

 Vermeidung von Reizüberflutung und überfordernden Situationen. 

 Signale des Erkrankten als Mitteilungen ansehen und nicht nur als dementes Verhalten. 

 Tagesschwankungen beachten. 

 Loben! 
 
Verbale Kommunikation  -  Was ist zu beachten? 
 
Klare Sprache, langsam, nicht zu laut, deutlich sprechen, eher zu tief als zu hoch; konkrete 
Aussagen; eindeutige Formulierungen; kurze, einfache Sätze; rücksichtsvolles Wiederholen; 
gleiche Körperhaltung, ähnliche Körpersprache; Flüstern kann Aufmerksamkeit schaffen; Dialekt 
sprechen, Infantilisierung vermeiden. 
Gespräche bedeuten für den Erkrankten Anerkennung, fördern eine entspannte Stimmung, 
Nähe und Vertrautheit. Dieses gilt auch für Gespräche dementiell Erkrankter untereinander. 
Bei ständigen Wiederholungen des Erkrankten, klären Sie wenn möglich die Bedeutung. Eine 
Entschlüsselung verhilft häufig zu einer besseren Kommunikation. 
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Äußerungen nicht korrigieren; Grenzen und Zurückweisungen sollten genauso wie ein „Nein“ 
selten erfolgen, hat der Erkrankte seine Einsichtsfähigkeit doch verloren. Äußerungen als 
Gesprächsthema oder Anregung für Aktivitäten nutzen. 
Lachen ist ein wichtiger positiver Effekt. Es verbindet, ist angenehm, man hat Spaß miteinander. 
Selbstverständlich: nicht auslachen! 
Lächeln hat ebenfalls eine entwaffnende, beschwichtigende Funktion. Es wird nicht gelernt, ist 
angeboren. „Echtes“ oder aufgesetztes Lächeln wird von Menschen mit Demenz fast immer 
erkannt und unterschieden. Unechte Emotionen erzeugen beim Erkrankten zudem ungute 
Gefühle und Unsicherheit. 
Aggressivität ist beim Demenzkranken nicht immer negativ. Sie ist auch ein Zeichen von 
Lebendigkeit. Ständiges Aggressionspotential ist hingegen grundsätzlich zu hinterfragen. 
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Anlage 5 
 
Das therapeutische Arbeitskonzept – Wie kann ein 
Betreuungsnachmittag für Menschen mit Demenz gestaltet werden? 
 
Das therapeutische Arbeitskonzept: Inhaltlich unterliegt das Angebot dem 
milieutherapeutischen Arbeitskonzept, das sich an den Ressourcen der Besucher orientiert 
(Anlage „Milieutherapie und Umgang mit den Erkrankten“). Ein gleich bleibender strukturierter 
Ablauf bietet dabei den Menschen mit Demenz einen Wiedererkennungswert und Sicherheit. 
Die Anregung und Förderung oft im Alltag nicht mehr genutzter Fähigkeiten, sollen mit dem Ziel 
positiver Veränderungen im Erleben und Verhalten des Erkrankten angestrebt werden. 
 
Den Menschen mit Demenz wird durch einen Wechsel der Umgebung -  innerhalb eines 
Rahmens, der den Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechend gestaltet ist – ermöglicht, neue 
Erfahrungen zu sammeln und oftmals verloren geglaubte Ressourcen wieder freizusetzen. Sie 
erhalten über die Betreuungsgruppe angemessene Beschäftigungs- und Kontaktmöglichkeiten 
und oftmals die Chance eine für sie neue Rolle im gesellschaftlichen Miteinander zu 
übernehmen. Zudem gewöhnen sich die Betroffenen an fremde Hilfen, an andere helfende 
oder betroffene Menschen und an eine bestimmte Programm- oder Tagesstruktur. Dieses kann 
später den eventuellen Übergang in weitere Hilfsangebote (z.B. Tagespflege) erheblich 
erleichtern. 
 

Wie kann ein Betreuungsnachmittag gestaltet werden? 
Der Ablauf einer Betreuungsgruppe sieht in der Regel eine klare Grundstruktur mit vielen 
flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten vor. Zu Beginn eines jeden Betreuungsnachmittags steht 
nach der persönlichen Begrüßung – bei der sich auch die Betreuerinnen und Betreuer 
namentlich vorstellen - ein gemütliches, ausgedehntes Kaffeetrinken auf dem Programm. Hier 
steht die zwanglose Unterhaltung am einladend gedeckten und jahreszeitlich geschmückten 
Tisch im Vordergrund. Die Tischdekoration hilft bei der Orientierung und kann Thema bei den 
Gesprächen sein. Manche Gruppen singen ein Begrüßungslied oder pflegen ähnliche Rituale. 
Betreuerinnen und Betreuer sitzen bunt gemischt mit den Besuchern. Empathie, Wertschätzung 
und Echtheit der Betreuungspersonen gegenüber dem Erkrankten liegt jeglicher Unterhaltung 
zugrunde. Diese Haltung prägt den gesamten Ablauf. Mit Wissen um die Biografie eines jeden 
wird auf diese individuell eingegangen, z.B. indem der Betroffene angeregt wird, aus seiner 
Vergangenheit zu erzählen und so die Möglichkeit erhält, sich kompetent und wertgeschätzt zu 
fühlen.  

Anschließend wird gemeinsam abgeräumt, um dann z.B. ein Spiel zu spielen, Sitzgymnastik zu 
machen, spazieren zu gehen, zu singen oder Musik zu hören; dabei sollen immer die Interessen 
und Fähigkeiten der Gruppe berücksichtigt werden. Die Gäste werden dabei niemals negativ 
korrigiert oder bloßgestellt. Im Vordergrund stehen stets die Ressourcen und Fähigkeiten, nie 
die Defizite der Erkrankten. Sollte die Einbindung von Teilnehmern in die Gruppenbetreuung 
nicht möglich sein, erlaubt der günstige Betreuungsschlüssel individuell auf die Belange 
Einzelner einzugehen. Zum Ende der Veranstaltung wird ein gemeinsamer Stuhlkreis und/oder 
das Singen von vertrauten Liedern angeboten. Ein immer wiederkehrendes Lied als 
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Abschiedsritual erleichtert das Auseinandergehen und gibt Halt und Orientierung. Während der 
Betreuungszeit sollte darauf geachtet werden, dass die Erkrankten genügend Flüssigkeit zu sich 
nehmen und unter Umständen die Toilette aufgesucht wird. 

Vorschläge für die Grundausstattung wären:  

 Liederbücher aus d. Zeit der Teilnehmer, kleine Rhythmusinstrumente, CD-Player mit Musik 
der 20er – bis 60er Jahre für die musikalische Gestaltung.  

 Einfache Rhythmikmaterialien (z. B. Chiffontücher), Bälle, Schwungtuch für einen 
gymnastischen Teil.  

 Gesellschaftsspiele, Bastel-, Natur- und Sinnesmaterialien wie Farben, Steine, Muscheln, 
Tücher.  

 Gegenstände aus früherer Zeit. 
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           Anlage 6 
 

 
 

Schulungskonzept für ehrenamtliche Helfer/innen Im Umgang mit 
Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen 
 

Grundlagenschulung im Umfang von 20 Unterrichtsstunden 
 
1.Tag: 

1. Einführung in die Schulung 

 Kennenlernen der Teilnehmer/innen 

 Motivation sich ehrenamtlich zu betätigen 

 Einführung in die Behinderungsbilder : geistige, körperliche und seelische 

Behinderung 

 Erscheinungsformen von Behinderung im Alltag (Mischformen) 

 

2. Rechtliche Aspekte bei der Betreuungsarbeit (z.B. Haftungsrecht) 

 

3. Umgang mit Menschen mit Behinderungen 

 Leitprinzipien wie Empowerment und Lebensweltorientierung  

 Individuelle Betrachtungsweise (Bedeutung der Biographie) 

2. Tag: 
 

1. Alltagsgestaltung und Betreuungsideen 

 Einfache Spiele und Beschäftigungsideen 

 Ideen aus Freizeitclubs für Menschen mit Behinderungen 

 

2. Umgang mit Konflikten bzw. schwierigen Verhaltensweisen 

 Einführung in Kommunikations-  und Deeskalationsstrategien 

 

3. Fallbesprechungen 

4. Kommunikation mit Angehörigen (Eltern, Geschwister, etc.) 

Termin 1: auf Anfrage (wenn genügend Interessenten vorhanden sind wird ein Termin  
    veröffentlicht) 
Termin 2: auf Anfrage (s.o.) 
Seminarort:  IBAF Rendsburg, Kanalufer 48, 24768 Rendsburg 
 
Verantwortliche Mitarbeiterin IBAF: 
Dr. Lisa Schreieder, , Diplom-Pädagogin, Telefon: 04331 1306-78 
Anmeldung: Heike Schirrmacher; Sekretariat; Telefon: 04331 1306-71 
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Zusätzliche Anmerkungen: 
 

 Aufbau eines Netzwerkes der ehrenamtlichen Helfer/innen ist wünschenswert; 

 Nach der Grundlagenschulung  sollte auch eine Aufbauschulung angeboten werden.  

Mögliche Inhalte:  
 Wiederholung aus der Grundlagenschulung 

 Vertiefung von Kommunikations- und Deeskalationsstrategien 

 Reflexion der eigenen Rolle als ehrenamtlicher Helfer/in (Nähe- Distanz Balance) 

 Fallbesprechungen; Instrument der kollegialen Beratung;  
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Anlage 7 

 

 

Leitbilder zum Umgang mit Menschen mit Behinderung 

1. Teilhabe, Selbstbestimmung und Inklusion 

Laut Gesetzgeber haben Menschen mit Behinderung ein Recht auf Selbstbestimmung und 

Gleichberechtigung - ihnen wird eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe am Leben 

in der Gemeinschaft zugebilligt. 2001 ist das SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter 

Menschen) in Kraft getreten, welches den Leitgedanken der Teilhabe näher  erläutert. Dem 

Begriff der Teilhabe kommt dabei eine mehrfache Bedeutung zu. Zum einen wird am Grad der 

Teilhabe das Bestehen von Behinderung gemessen, Teilhabe meint aber auch die Leistung zur 

Überwindung oder Milderung von Behinderung, und Teilhabe ist auch das Ziel aller Hilfen, die 

unter das SGB IX fallen.4  

Durch diese Veränderung der Sozialgesetzgebung ist der Termini Teilhabe zum Synonym für ein 

neues Verständnis geworden. Der Leitgedanke der Integration, welcher die Eingliederung von 

Randgruppen in eine größere Gemeinschaft meint (z.B. Einbeziehung von behinderten Kindern 

in einen Regelkindergarten), ist weiterentwickelt worden. Mit dem Rechtsanspruch der 

Teilhabe stehen Selbstbestimmung, Autonomie und Teilnahme auf allen Ebenen des politischen 

und gesellschaftlichen Lebens für Menschen mit Behinderung im Vordergrund. Gesellschaftliche 

Teilhabe fordert zudem möglichst normale Lebensbedingungen und verlangt u. a. 

Barrierefreiheit, Antidiskriminierung und Wahlmöglichkeiten in den Bereichen Wohnen, 

Freizeit, Bildung und Arbeit.5 

Parallel zum bundesdeutschen Rechtsanspruch der Teilhabe wird seit einigen Jahren weltweit 

der Leitbegriff der Inklusion diskutiert und gefordert. Die UNESCO hat 1994 in ihrer Konferenz 

eine Erklärung verabschiedet, die als Hauptergebnis eben diesen Leitgedanken beinhaltet. 

Damit stellt Inklusion ein grundlegendes Menschenrecht jedes Bürgers dar. Der Begriff Inklusion 

(lat. inclusio = Einschluss) bedeutet Einbeziehung und unbedingte Zugehörigkeit und geht von 

einer grundsätzlich heterogenen Gesellschaftsstruktur aus. Inklusion in bildungspolitischer Sicht 

                                                           

4 Vgl. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hg): Fachlexikon der sozialen Arbeit, S. 961 

5 Vgl. ebd. S. 961 
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strebt beispielsweise eine Schule für alle Kinder an und selektiert nicht nach intellektueller 

Leistungsfähigkeit.6  

Für den Bereich der Behindertenhilfe stellt dieses Schlagwort eine Art gesellschaftliche Vision 

dar. Wenn das Inklusionsmodell in seiner vollen Tragweite ernst genommen wird, handelt es 

sich um einen Paradigmenwechsel im Umgang mit Menschen, die wir als behindert bezeichnen 

und die gesellschaftliche Herausforderung besteht darin, niemanden aus Regelstrukturen 

auszugrenzen, Barrieren abzubauen und alle öffentlichen Institutionen zugänglich zu machen. 

Auch wird von professionellen und ehrenamtlichen Helfer/innen eine Haltung gefordert, die 

sich in den Prinzipien Empowerment und Lebensweltorientierung widerspiegelt. 

 

2. Empowerment und Lebensweltorientierung 

„Empowerment (wörtlich übersetzt: „Bemächtigung“) bezeichnet Entwicklungsprozesse in der 

Dimension der Zeit, in deren Verlauf Menschen die Kraft gewinnen, der sie bedürfen, um ein 

nach eigenen Maßstäben definiertes besseres Leben zu leben.“7  

Empowerment propagiert die Selbstbestimmung und stellt die Stärken und Kompetenzen des 

Individuums in den Vordergrund. 

Daraus werden für die praktische Arbeit folgende Prinzipien abgeleitet: 

 Vertrauen in die Fähigkeiten des Einzelnen, sein Leben in eigener Regie zu 

gestalten 

 Vertrauen in die Fähigkeit des Einzelnen, Krisen zu meistern 

 Unbedingte Annahme des Anderen 

 Verzicht auf entmündigende Expertenurteile 

 Respekt vor der Sicht des Anderen und seinen Entscheidungen 

 Respekt vor der Selbstverantwortung des Einzelnen 

 Beachtung der Lebenswelt und der sozialen Ressourcen 

 

Diese Handlungsleitlinien machen deutlich, dass nicht nur der Mensch mit Behinderung 

sondern der Mensch mit seinem Lebensumfeld im Mittelpunkt steht. Und auch die Autorin 

Dörr betont, dass eine lebensweltlich orientierte Soziale Arbeit nicht nur nach den persönlichen 

Gegebenheiten der Klienten und Klientinnen fragt, sondern auch nach deren 

                                                           

6 Vgl. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hg): Fachlexikon der sozialen Arbeit, S. 486 

7 Herriger, Norbert: Empowerment in der Sozialen Arbeit, Eine Einführung, S. 13 
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Lebensverhältnissen. Damit sind die bestehenden sozio-kulturellen und finanziellen 

Rahmenbedingungen, als auch die bisher angewandten Hilfsmaßnahmen gemeint. Des 

Weiteren erfordert das Prinzip der Lebensweltorientierung, den Blick ganzheitlich auf die 

Menschen zu richten und auch Ressourcen und Möglichkeiten der Angehörigen und des 

Sozialraumes mit einzubeziehen. Oft, so Dörr weiter, beinhaltet die pragmatische Hilfestellung 

von Helfern und Helferinnen, dass Gegebenheiten hingenommen und nicht mehr hinterfragt 

werden. Hier sind aber eine Konfliktorientierung und ein Suchen nach neuen Lösungswegen 

zusammen mit den Betroffenen gefordert. Schwierige Situationen, so die Autorin weiter, sollen 

mit der Zustimmung derer, denen geholfen werden soll, bewältigt werden. Dieser Gedanke 

steht wiederum in einem sehr engen Zusammenhang zur Leitperspektive Empowerment.8 
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